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St. Christoph, 02.01.2018

 SPENDENBESCHEINIGUNG

Das Bundesministerium für Finanzen in Wien hat der Bruderschaft St. Christoph am Arlberg mit Bescheid
vom 23. November 2009, GZ K 653/09 die Spendenbegünstigung für mildtätige Zwecke, Entwicklungs- und
Katastrophenhilfe-Einrichtungen und Einrichtungen, die Spenden sammeln, gem. § 4a Abs. 2 Z. 3 lit. a bis c
EStG ausgestellt. In Österreich sind die geleisteten Spenden bis maximal 10% des Einkommens bzw. des
Gewinnes des Vorjahres absetzbar. Diese Spende wird automatisch für Privatpersonen im Februar des
Folgejahres an das Finanzamt gemeldet. Als Firma reichen Sie diese Bescheinigung eigenständig mit der
entsprechenden Steuererklärung beim Finanzamt ein.

Wir bestätigen dankend den Erhalt einer großzügigen Spende

in Höhe von

EUR 2.000,00

für mildtätige, karitative Zwecke und den Sozialfond und den Katastrophenfond der Bruderschaft St.
Christoph!

 

"Ein offenes Herz ist ein Geschenk des Himmels, damit wir auf der Erde besser leben können!"

(Christa Breinbauer-Passau)

 

BRUDERSCHAFT ST. CHRISTOPH
Gerda Werner - Schatzmeisterin
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